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§ 2 T-LWG Begriffsbestimmungen
 T-LWG - Landeswappengesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.12.2018

(1) Unter Führung des Landeswappens im Sinn dieses Gesetzes ist jeder Gebrauch des Landeswappens oder seiner

Schild gur in einer Weise zu verstehen, die geeignet ist, den Eindruck einer ö entlichen Stellung, Berechtigung oder

Auszeichnung zu erwecken. Als Führung gilt insbesondere der Gebrauch des Landeswappens oder seiner Schild gur

auf Brief- und Geschäftspapier, in Siegeln und Stempeln, auf Schildern und äußeren Geschäftsbezeichnungen sowie in

Ankündigungen und Schriften.

(2) Jeder nicht unter Abs. 1 fallende Gebrauch des Landeswappens oder seiner Schild gur gilt als Verwendung des

Landeswappens im Sinn dieses Gesetzes.
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